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1. Gummiparagrafen
2. Die Bussen
3. Im Ausland
4. Zürich: «Vorbild» Polizei
5. «Vorbild» Post & Co.
6. Anlieferung Restaurants & Läden

je ca:
1 Min.

Filmchen über den Migros-Lastwagen 
auf dem Trottoir der Falkenstrasse.

2’21’’

Struktur des Referates:
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1. Die Gummiparagrafen 



1 Strassenbenützer dürfen durch das Ein- und 
Aussteigen nicht gefährdet werden; beim Öffnen 
der Türen ist besonders auf den Verkehr von 
hinten zu achten.
2 Können Fahrzeuge zum Güterumschlag nicht 
ausserhalb der Strasse oder abseits vom Verkehr 
halten, so ist die Behinderung anderer 
Strassenbenützer möglichst zu vermeiden und die 
Ladetätigkeit ohne Verzug zu beenden.
3 Muss ein Fahrzeug zum Güterumschlag halten, 
wo es den Verkehr gefährden könnte, z.B. auf 
kurvenreicher Bergstrasse, so sind Pannensignale 
oder Warnposten aufzustellen.

Verkehrsregelnverordnung Art. 21:



1 (Velos)

1bis Das Parkieren der anderen Fahrzeuge auf dem Trottoir
ist untersagt, sofern es Signale oder Markierungen nicht 
ausdrücklich zulassen. Ohne eine solche Signalisation 
dürfen sie auf dem Trottoir nur halten zum Güterumschlag 
oder zum Ein- und Aussteigenlassen von Personen; 
für Fussgänger muss stets ein mindestens 1,50 m 
breiter Raum frei bleiben. 
Die Ladetätigkeit und das Ein- und Aussteigenlassen ist 
ohne Verzug zu beenden.

Verkehrsregelnverordnung Art. 41:
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228.1: Parkieren auf dem Trottoir, wo dies 
Signale oder Markierungen nicht 
ausdrücklich zulassen, ohne dass für 
Fussgängerinnen und Fussgänger ein 
1,5 m breiter Raum frei bleibt 
(Art. 41 Abs. 1

bis
VRV) bis 60 Minuten

120

228.2: Halten auf dem Trottoir, ohne dass 
für Fussgängerinnen und Fussgänger ein 
1,5 m breiter Raum frei bleibt 
(Art. 41 Abs. 1

bis
VRV)

80

2. Ordnungsbussenverordnung:
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Parkieren auf dem Trottoir, wo dies 
Signale oder Markierungen nicht 
ausdrücklich zulassen, wenn für die 
Fussgänger ein 1,5 m breiter Raum 
frei bleibt (Art. 41 Abs. 1

bis
VRV)

bis 2 Stunden
um mehr als 2, aber nicht mehr als 4 
Stunden

40
60

um mehr als 4, aber nicht mehr als 10 
Stunden

100

Ordnungsbussenverordnung:



photos: «Fussverkehr Schweiz»

3. Ausland





4. Zürich: «Vorbild» Polizeidept.







Aus dem Rollstuhlblog:
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5. «Vorbild» Post & Co.

ohne Verzug zu beenden.
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6. Anlieferung






















